
Finanzordnung des Sportschützenvereins 1958 Sontra e. V. 
 
 
 
§1 Aufnahmegebühr 
  
 Der Verein erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben eine Aufnahmegebühr, 

Beiträge und für besondere Leistungen Gebühren, die durch die 
Mitgliederversammlung festgelegt werden. 

 
 
1.1.1 Die Aufnahmegebühr richtet sich nach dem Beschluss der 

Mitgliederversammlung und beträgt derzeit für Mitglieder, die bei Eintritt in den 
Verein das 18. Lebensjahr vollendet haben, 155,00 €. 

 
 
1.1.2 Die Aufnahmegebühr für Mitglieder, die bereits einem Schützenverein 

angehören und dem SSV als Zweitverein beitreten, beträgt 50% (77,50 €) der 
vollen Aufnahmegebühr.  
 
Von dieser Aufnahmegebühr sind befreit: 

 
a) Familienangehörige von Mitgliedern. 
b) Ehrenmitglieder, die durch Beschluss der Mitgliederversammlung bei 

Eintritt in den Verein als solche aufgenommen werden.  
c) Fördernde Mitglieder. 
d) Schüler und Studenten. 

 
 
1.2 Der halbjährliche Beitrag beträgt: 
 

a)  für Volljährige ab den vollendeten 18. Lebensjahr 55,00 € 
b)  für Mitglieder, die das 70.Lebensjahr vollendet haben 30,00 € 
c)  für Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 25,00 € 
d)   für Schüler, Studenten und Auszubildende, wenn sie das                 
     18. Lebensjahr vollendet haben                                                         25,00 € 
e)  für Schützen aus anderen Schützenvereinen, die dem SSV als   
     Zweitverein angehören 30,00 €    

           f)  für Schüler und Jugendliche, die dem SSV als Zweitverein an-               
                gehören  15,00 € 
           g) Fördernde Mitglieder 50,00 € 
              

 Die anfallenden Zahlungen für die Aufnahmegebühr und den Beitrag erfolgen 
grundsätzlich bargeldlos, mittels Lastschriftverfahren durch den Stellv. 
Vorsitzenden - Finanzen auf das Konto des Vereins bei der Sparkasse Werra 
Meißner oder bei der VR-Bankverein Bad Hersfeld – Rotenburg eG. 

     
 
 
 
 
 
 



 


